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Text 

Artikel 4 

Freiheit des Empfangs und der Weiterverbreitung 

Die Vertragsparteien sichern die freie Meinungsäußerung und die Informationsfreiheit in 
Übereinstimmung mit Artikel 10 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten; 
sie gewährleisten die Freiheit des Empfangs und schränken die Weiterverbreitung von Programmen, die 
den Bestimmungen dieses Übereinkommens entsprechen, in ihrem Hoheitsgebiet nicht ein. 
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